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See the notice on TED website 346284-2021 - Result
Germany-Dortmund: Photocopier paper
OJ S 131/2021 09/07/2021
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: AOK NORDWEST – Die Gesundheitskasse
Postal address: Kopenhagener Str. 1
Town: Dortmund
NUTS code: DE Deutschland
Postal code: 44269
Country: Germany
E-mail: vergabestelle@bv.aok.de

:Internet address(es)
Main address: www.aok.de

Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Health

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Lieferung von Kopierpapier für die AOK NORDWEST
Reference number: BüvA_2021-03-23-NW-PEN

Main CPV code
30197643 Photocopier paper

Type of contract
Supplies

Short description
Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die bedarfsbezogene Lieferung von weißem 
Kopierpapier im Format DIN A4 (210 x 297 mm, kein 11 2/3 Zoll) und DIN A3 (297 x 420mm) 
entsprechend der Leistungsbeschreibung sowie die abrufbezogene Lieferung an die derzeit 
106 Standorte der Auftraggeberin.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/346284-2021
mailto:vergabestelle@bv.aok.de?subject=TED
http://www.aok.de
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Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE Deutschland
Main site or place of performance: Region Schleswig-Holstein und Region Westfalen-Lippe

Description of the procurement
Auf Basis von Erfahrungswerten beträgt das voraussichtliche jährliche Auftragsvolumen für 
das Format DIN A4 ca. 47 400 000 Blatt.
Für das Format DIN A3 liegen keine Vergleichswerte vor, der jährliche Bedarf wird auf ca. 70 
000 Blatt geschätzt.
In beiden Fällen handelt es sich weder um die Mindestbestell- noch um die 
Mindestabnahmemenge.
Das Kopierpapier wird sowohl im Office-Bereich als auch im Hochleistungsdruck der 
Auftraggeberin genutzt.
Die technischen Parameter des Kopierpapiers sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 
Folgende Zertifikate/Gütesiegel sind zwingend gefordert:
Technisches Produktzertifikat:
— Alterungsbeständigkeit nach ISO 9706 oder vergleichbarer Nachweis
Geforderte umweltrelevante Produktzertifikate/Gütesiegel:
— FSC (Forest Stewardship Council) oder vergleichbarer Nachweis und
— Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel) und
— Elementarchlorfrei gebleicht (ECF).

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
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IV.2. Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 060-149400

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
08/06/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Inapa Deutschland GmbH
Town: Ettlingen
NUTS code: DE Deutschland
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1,00 EUR
Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YDKR557

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Fax: +49 2289499163

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/149400-2021
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VI.5.

„(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist.
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an.
(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist...“
§ 135 GWB Unwirksamkeit.
„(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber:
1. gegen § 134 verstoßen hat...“
§ 160 GWB Einleitung, Antrag.
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis
Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“
§ 168 GWB Entscheidung der Vergabekammer.
„(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und 
trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine 
Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden 
und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken.
(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden...“.

Date of dispatch of this notice
06/07/2021


